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Ausstellung

der Münchner Entomologischen Gesellschaft:

"Insekten in Wissenschaft und Kunst"

Wir freuen uns, daß wir auch in diesem Jahr wieder am Entomologentag eine Ausstellung

eröffnen können, die vom 14.3. bis 9.4.1998 werktags von 8.00 bis 16.30 Uhr in den Räumen der

Zoologischen Staatssammlung München (Münchhausenstr. 21, 5 Min. von der S-Bahn Station

Obermenzing) öffentlich zugänglich sein wird. Im einzelnen werden folgende Aspekte gezeigt:

- "Zur Geschichte der entomologischen Sammlungen" von MAX KÜHBANDNER(Mün-
chen): Diese Ausstellung illustriert das Thema unseres diesjährigen Entomologentages.

- "Insektenzeichnungen" von KLAUS FABIAN (Essen): Der Essener Künstler zeigt farbige

Portraits von Insekten, die den wunderbaren Formenreichtum der Insekten künstlerisch

illustrieren.

- "The diversity of true bugs in Taiwan". Fotoausstellung von JEN-ZON HO(Nantou):

Herr HOist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Schutz- und Forschungszentrums für ende-

mische Arten in Taiwan.

- "Taiwans Glühwürmchen" von CHAN-RONGCHEN(Taipeh): Herr CHENist Hobbypho-
tograph aus Taiwan.

Bitte weisen Sie ihre Freunde und Bekannten auf die Ausstellung hin. Eintritt frei.

SATZUNG
der

MÜNCHNERENTOMOLOGISCHENGESELLSCHAFTe.V.

beschlossen in der Mitgliederversammlung vom 10.11.1997

Vorbemerkung zum Sprachgebrauch: Alle maskulinen Personen- und Funktionsbezeichnungen in

dieser Satzung beziehen sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer.

Name, Sitz, Zweck und Tätigkeiten

§1

Die Gesellschaft führt den Namen "MÜNCHNERENTOMOLOGISCHEGESELLSCHAFTe.V.". Sie

hat ihren Sitz in München.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

§2

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Entomologie (= Insektenkunde) in jeder geeigneten

Form, insbesondere die Pflege und Förderung der heimischen Insektenkunde sowie die Förderung
und nachdrückliche Unterstützung der Naturschutzbestrebungen in Bayern, überregional in der

Bundesrepublik Deutschland, sowie auch in den europäischen und außereuropäischen Ländern.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:

1. Förderung des wissenschaftlichen Austausches unter den Mitgliedern und Anregungen zu
entomologischen Arbeiten,

2. fachliche Betreuung und Unterstützung der Mitglieder beim Anlegen und Ausbauen einer

wissenschaftlichen Insektensammlung und bei deren Auswertung,
3. Zusammenarbeit mit Fachinstitutionen sowie Stellungnahmen zu Naturschutzproblemen,
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4. Zusammenkünfte zu Vorträgen, Bestimmungsabenden, wissenschaftlichen Diskussionen und
Tagungen,

5. Herausgabe wissenschaftlicher Veröffentlichungen,

6. Unterhalt einer Fachbibliothek.

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die

Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-

der der Gesellschaft erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft. Es darf keine Person

durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe

Vergütungen begünstigt werden.

Mitgliedschaft

§3

Die Gesellschaft besteht aus ordentlichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern. Als ordentUches Mit-

glied kann jede Person, Vereinigung oder Institution aufgenommen werden, die die Vereinsziele

unterstützt. Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand.

Zu Ehrenmitgliedern können Entomologen von besonderem wissenschafthchen Rufe oder solche

Personen ernannt werden, die sich besondere Verdienste um die Gesellschaft erworben haben. Die

Ernennung von Ehrenmitgliedern erfolgt durch die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Beira-

tes.

§4

Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod eines Mitglieds, durch Austritt, durch Streichung oder

Ausschluß.

Ein Austritt kann nur zum Jahresende erfolgen und mußschriftlich bis zum 30. 9. des laufenden Jahres

beim Vorstand erfolgen.

Wenn ein Mitglied in der Beitragszahlung mindestens 2 Jahre im Rückstand ist, kann es von der

MitgliederHste gestrichen werden.

Auf Vorschlag des Beirates kann ein Mitglied durch die MitgHederversammlung ausgeschlossen

werden, wenn es den Bestrebungen der Gesellschaft zuwiderhandelt oder eine ehrenrührige Hand-
lung begangen hat. Ein Ausschluß ist insbesondere angezeigt bei groben Verstößen gegen den

Naturschutz (wie zum Beispiel dem gewerbsmäßigen Handel mit geschützten Insekten).

Rechte und Pflichten der Mitglieder

§5

Die Mitglieder haben die Pflicht, die Ziele der Gesellschaft nach Kräften zu fördern. Jedes Mitghed

erhält die Satzung und vom Beginn des Eintrittsjahres an unentgeltlich die Veröffentlichungen der

Gesellschaft.

Jedes Mitglied hat Sitz und Stimme in der MitgUederv^ersammlung. Die Benützung der Bibliothek

steht jedem Mitglied im Rahmen der Benutzungsordnung zu.

§7

Vereinsjahr ist das Kalenderjahr. Der Beitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Er ist

bis spätestens 31. März jeden Jahres zu zahlen. Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit.

Leitung der Gesellschaft

§8

Die Leitung und Verwaltung der Gesellschaft obHegt: 1. dem Vorstand, 2. dem Beirat und 3. der

Mitgliederversammlung.
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Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, dem Geschäftsführer, dem Sekre-

tär, sowie dem Schatzmeister und seinem Stellvertreter. Der Präsident und der Vizepräsident vertre-

ten als Vorstand im Sinne § 26 des Bürgerlichen Gesetzbuches die Gesellschaft gerichtlich und
außergerichtlich je einzeln. Im Innenverhältnis soll der Vizepräsident jedoch nur vertreten, wenn der

Präsident verhindert ist.

Die Tätigkeit der Mitglieder des Vorstandes und des Beirates erfolgt grundsätzlich ehrenamtlich.

Vergütungen, die über sachhch begründete Auslagen hinausgehen, werden nicht gewährt.

§9

Für die Führung der Kassengeschäfte ist der Schatzmeister bzw. sein Stellvertreter verantwortlich. Er

ist dem Vorstand und den Kassenprüfern gegenüber auskunftpflichtig. Finanzielle Verpflichtungen

der Gesellschaft gegenüber Dritten bedürfen seiner Zustimmung.

§10

Der Beirat unterstützt den Vorstand in fachlichen Angelegenheiten. Dem Beirat gehören an: Der

Vorstand, die Bibliotheksleitung und der Bibliothekar, sowie bis zu 10 Fachreferenten.

Der Beirat soll mindestens einmal im Jahr tagen. Außerdem muß er jederzeit innerhalb von 2 Wochen
einberufen werden, wenn mindestens zwei Mitglieder des Beirates dies beantragen.

§11

Die MitgHeder des Vorstandes, die Fachreferenten und zwei Kassenprüfer werden auf die Dauer von

4 Jahren gewählt, Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt so lange im Amt, bis eine Neuwahl
erfolgt ist. Die Wahl erfolgt geheim mit einfacher Stimmenmehrheit.

Die Bibüothekare werden vom Vorstand bestimmt.

§12

Der Beirat wählt Schriftleiter und Redaktionsausschuß, die für die Veröffentlichungen der Gesell-

schaft verantwortlich sind, für die Dauer von jeweils 4 Jahren. Wiederwahl ist zulässig.

Der Redaktionsausschuß soU mindestens einmal im Jahr tagen.

§13

Der Präsident, in dessen Verhinderung der Vizepräsident, beruft und leitet die Versammlungen des

Beirates und die Mitgliederversammlungen.

§14

Der Vorstand ist ermächtigt Satzungsänderungen zu tätigen, die durch Beanstandungen des Register-

gerichtes erforderlich sind.

Mitgliederversammlung

§15

Die jährliche, ordentliche Mitgliederversammlung soll in engem zeitlichen Zusammenhang mit dem
von der Gesellschaft veranstalteten Entomologentag stattfinden. Die Einberufung erfolgt schriftlich

unter Angabe der Tagesordnung durch den Vorstand mindestens 2 Wochen vor dem Termin.

§16

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist zuständig für:

1. Armahme des Jahresberichtes,

2. Genehmigung der Jahresabrechnung des Schatzmeisters,

3. Genehmigung des Haushaltsplanes für das neue Jahr,

4. Änderungen der Satzung, soweit hierzu nicht der Vorstand ermächtigt ist (siehe § 14),

5. Wahl der Mitglieder des Vorstandes, der Fachreferenten und der Kassenprüfer,

6. Ernennung von Ehrenmitgliedern,

7. Beschlußfassung über sonstige Anträge der Mitglieder.



60 NachrBl. bayer. Ent. 47 (1/2), 1998

Anträge müssen 10 Tage vor der Mitgliederversammlung beim Präsidenten oder Vizepräsidenten

schriftlich eingereicht werden. Anträge, die ordnungsgemäß eingereicht wurden, müssen auf die

Tagesordnung gesetzt werden. Die endgültige Tagesordnung wird zu Beginn der Sitzung durch die

anwesenden Mitgheder beschlossen.

Die Jahresabrechnung ist durch die beiden Kassenprüfer zu prüfen, einer der Kassenprüfer berichtet

in der Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Prüfung.

§17

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann voni Präsidenten, und bei dessen Verhinderung

vom Vizepräsidenten, jederzeit schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden. Sie ist

auch einzuberufen, wenn wenigstens 5 % der Mitglieder einen solchen Antrag beim Vorstand stellen.

Die Einberufung hat innerhalb von 12 Wochen nach Eingang der Antragstellung zu erfolgen.

§18

Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, sofern mindestens 15

Mitglieder anwesend sind. Andernfalls ist eine neue Mitgliederversammlung einzuberufen, die auf

jeden Fall beschlußfähig ist.

§19

Die Niederschriften über die Mitgliederversammlungen werden vom Sekretär oder dem Geschäfts-

führer geführt und sind von ihm und dem Leiter der Versammlung zu unterzeichnen.

Auflösung der Gesellschaft

§20

Die Auflösung der Gesellschaft kann nur durch Beschluß einer Mitgliederversammlung erfolgen. Dem
Auflösungsbeschluß müssen mindestens drei Viertel der anwesenden Mitglieder zustimmen.

Die Mitgliederversammlung, die die Auflösung der Gesellschaft beschließt, bestimmt gleichzeitig

zwei Liquidatoren aus ihren Reihen. Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünsti-

ger Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Zoologische Staatssammlung München, die es

unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, zur Förderung der entomologischen

Wissenschaft und Forschung, zu verwenden hat.

Jahresregister - Annual index

Hinweis für Bibliothekare:

Seit Band 44 (1995) gibt es kein separates Inhaltsverzeiclmis für die Jahrgänge

des Nachrichtenblattes der Bayerischen Entomologen mehr.

Es ist statt dessen ein Gesamt-Inhaltsverzeichnis für mehrere Jahrgänge geplant.

Notice to Librarians:

From volume 44 (1995) onwards there are no more separate

index sheets in the "Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen".

A cummulative index will be printed every few years.


